
 

 
Grundschule Diesenbach    Sandstr. 19a     93128 Regenstauf      Telefon 09402-9487800 

_______________________________________________________________ 
 

Krankheitsmitteilung 
 

Meine Tochter/Mein Sohn _______________________________, Klasse ______ 
                (Vor- und Nachname des Schülers) 

 
             war am / vom ____________________   bis ____________________ 
 
     
              wegen ______________________________________ am Schulbesuch verhindert. 
 

 
              Regenstauf, _____________              _____________________________________ 
                                                           ( Datum)                                                   (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 
 

 
                § 20 BaySchO: Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen verhindert, am Unterricht oder an einer sonstigen  
                verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes  
                schriftlich zu verständigen. Im Fall fernmündlicher Entschuldigung ist die schriftliche Mitteilung innerhalb  
                von zwei Tagen nachzureichen. Bei Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen ist bei Wiederbesuch  
               der Schule eine Mitteilung über die Dauer der Krankheit vorzulegen. 
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